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Verordnung

Der Bürgermeister der Stadtgemeinde Tulln ordnet gemäß § 43, Abs. 1, 
sowie § 29b bzw. § 94 d, Abs. 1a und § 25, Abs. 1 sowie §94 d 
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der StVO 1960 der derzeit geltenden Fassung folgende Verkehrsbeschränkungen an:

Errichtung von einem Stellplatz der zeitgleich Behindertenparkplatz als auch 
Ladezone ist, am Hauptplatz in Tulln, vor ON 20. Auf diesem Stellplatz darf nur mit 
Fahrzeugen gehalten oder geparkt werden, die nach den Bestimmungen der § 29b, 
Abs. 3 StVO 1960 gekennzeichnet sind, bzw. zur Ladetätigkeit.

Der Stellplatz (siehe Skizze) wird durch das Verkehrszeichen
„Halten und Parken verboten“ mit der Zusatztafel 
„ausgenommen Behinderte sowie Ladetätigkeit“ 

gekennzeichnet.

Die Verordnung tritt gern. § 44 Abs. 1 mit Aufstellung der Verkehrszeichen in Kraft.
Die Verordnung AZ 64020/14001 vom 27.03.2014 tritt außer Kraft.

angeschlagen am: 28 05-2A 

anzuschlagen bis: 4 2. OG ZC 
abgenommen am:

Der Bürgermeister:

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks 
finden Sie unter: www.signaturpruefung.gv.at bzw. www.tulln.at

Signatur aufgebracht von Peter Eisenschenk, 27.05.2026 12:05:47

Unser Bürgerservice ist für Sie da: Mo - Mi 7 -15.30 Uhr, Do 8 -19 Uhr, Fr 7 -12 Uhr. Parteienverkehrszeiten in den Fachabtei­
lungen: Di und Fr 8 -12 Uhr, Do 16 -19 Uhr. Termine außerhalb der Parteienverkehrszeiten nach telefonischer Vereinbarung.
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